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31 —
Sieles gweitc ©dießen würbe bei feinem, burd)=

bringenbem Regen unternommen unb eS ergaben ftcb

auf bie Siftang von 1500 guß im Surdfdnitt 70%
©deiben= unb 38/2% WannStreffer. Sie ©ewin=
nenben 74 unb 43/2 %, bie Verlierenben 66 unb
32 /2 %•) UebrigenS fanben ftd) bei beiben Parteien
gute unb weniger gute ©düljen burd) einanber; zog

man »on ber ganzen ©efeflfebaft bie beffere Hälfte
ab, fo lieferte biefe mebr atS 70 % WannS= unb 90

% ©deibentreffer.
3e$t mußte „la belle" gefpiett werben, ©ie

erfolgte im ©tanb ber ©oulouvreniere bei dlaebt, bie

©deiben waren burcb Sofomotivlatemen erbettt, bie

Siftanz betrug bieSmal 250 ©dvitt unb es ergaben

ftd) 90 % ©eheiben^ unb 56 % WannStreffer. Ser
©leg blieb mit 402 gegen 398 fünften ben legten
©ewinnem.

Von ©elbpreifen war bei allen biefen ©dießen
feine dtebe, man fcboß nur um ben point d'honneur,
unb baS ®anze frönte ein gemütbtideS ©ouper von
©iegern unb Veftegten, wie benn aueb biefe Uebun=

gen obne alte ©taatSunterftüijung gepflogen würben.

3Die mUitarifdjen Uerljanblunöen ber üunbea-

nerfammlung.

3nnuar'@i^uttft 1863.

(Original=Korr.)

Rationalratb, 13. 3anuar. Seiten Sienftag
bebanbdtc ber febwetg. Rationalratb ben ®efefceS=

entwurf betreffenb Vergütung ber ©inquartierung
unb Verpflegung ber Sruppen. Ohne erheblide SiS=

fuffton würbe auf ben Antrag beS VeridterftatterS
Oberft Siegter bie Anträge ber Kommiffton ange=

nommen. Sn ber SiSfuffton beS Art. 184 fteüte

Herr Sreidler ben Antrag, eS fott für bie ©in=

quartierungSentfdäbigung ein Klaffenfyftem nach ben

Ortfdaften aufgestellt werben, b. b. eS fott in ben

©täbten eine größere ©ntfdäbigung bezahlt werben

als auf bem Sanbe. Ser Antrag blieb aber in
Winberbeit. Sagegen würbe ein Antrag beS Herrn
Rationalratb Von berSBefb, Wilitärbireftor beS Kan=

tonS greiburg, betreffenb ©inquartierung burcbgie=

ben ber Sruppen an bie Kommiffton zur Prüfung
Zttrüdgewiefen unb biefe bradte WittwodS ben 14.

3an. folgenben Antrag, wetder mit großer Webrbeit

vom Rationalratb angenommen würbe. Serfelbe tatt=

tet: Sie gleide ©ntfdäbigung wirb ben ©emeinben

verabfolgt, welcbe »orzieben, ftatt ber ©inquartierung
bei ben Vürgern, bie Sruppen in Kafernen ober an=

bem geeignet erfunbenen Sofalitäten unterzubringen.
3n biefem gälte liegt ibnen bie Verpflichtung ob, ben

©olbaten gewobnte Koft (§. 176) WfttagSmabl,
Abenbbrob unb grübftüd gu »erabfolgen. ©in ®e=

genantrag beS Herrn Rationalratb Karlen, Wititär=

bireftorS »on Vern, auf ©treidung biefeS SufafceS,

weil tiberflüfftg, würbe znrüdgewiefen. Anläßlich
obiger SiSfuffton fe|te Hr. Oberft Siegter ber Ver=

fammtung bie »erfdiebenen ©inquartierungsarten
auSeinanbet unb fprad) ftd) noch fpezutt für baS bei=

gefügte Sßoftulat auS, inbem er bie fofortige ©nt=

fdäbigung ber ©inquartierung burcb AuSftettung »on

@utfd)einen in ber ©dweiz für ebenfo teid)t auS=

fübrbar bält, als z. V. bei großen Sruppenzufam=
menzügen in anbern ©taaten, »on betten er beifpielS=

weife SBürttemberg anführte.

Vern, 16. 3an. Sie beiben Rätbe haben binftdt=
lieb beS ReglementeS über ben innern Sienft folgen=
ben Veridt unb Antrag ibrer Kommifftonen ange=

nommen:

Herr ^räftbent, $$. Rationalrätbe!

Sie mit ber Prüfung beS ©ntwurfeS eineS Regte=

menteS über ben innern Sienft beauftragte Kommif=
fton giebt ftcb anmit bie ©bre, ihren bieSfaUftgen

Vericbt abzuftatten.

©cit 3brer legten ©efftou bat baS eibgen. Wili=
tärbepartement in golge 3brer ©ebtußnabme »om
19. 3uli »erfdiebene Kantone, in benen noch Un=

terridtSfurfe ftattzttftnben bitten, eingetaben, ben

©ntwurf eineS ReglementeS über ben innern Sienft
probeweife in Anwenbung zu bringen. Ser ©ntwurf
würbe auch bebufS Prüfung unb Kcnntnißgabe »on
bem ©rgebniß, mehreren Wilitärbeamten mitgetbeitt,
fo bem ©darffdüfceninftruftor, bem Oberfelbarzt,
bem KriegSfommiffariat :c 3" golge biefer Ver=

fügungen gingen eine Anzahl fadbegüglicber Vericbtc

ein, weide fritifde Vemerfungen, VerbefferungS»or=

fchläge, Abänberungen k. enthielten unb bie 3brer
Kommiffton unterbreitet würben.

Rad biefen Vorarbeiten »erfammelte ftd) 3bre
Kommiffton im Wonat Segember in Vern unb be-

rietb ben ©ntwurf int Veifein beS VorfteberS beS

WilitärbepartementeS unb ber Herren Oberften 2Bie=

lanb unb ©ebwarg, welche als ©acb»erftänbige heru=

fen unb mit Abgabe ber von unS -für notbig erad=
teten Auffcblüffe unb Racbweife beauftragt worben

waren.

SiefeS Verfabren ergielte eine Uebereinftimmung
ber Kommiffton mit bem Herrn Vorfteber beS Wili=
tärbepartementS unb ben Herren ©rperten über viele

fünfte unb bie ©enebmigung ber meiften Artifel;
jeboeb über einige widtige fünfte tbeitte ftd bie

Kommiffton in eine Webrbeit unb eine Winberbeit
unb eS würbe baber vorgefcblagen, bie Vornabme
beS ©ntwurfeS in ben Rätben gu verfdiebeu unb bie=

felben vielmehr fammt ben auS ben KommifftonSbe=

ratbungen bervorgegangenen Abänberungen einer neuen

©rprobung zu unterwerfen.

©inftimmig würbe bann auch biefe Vertagung von
ber Kommiffton angenommen in ber Ueberzeugung,
baß biefe nur erfprießlieb fein fann unb baß eine

folde ©ebtußnabme bazu bienen werbe, bie Reibe von

©rfabrungen zu vervottftänbigen, bie über ben ©nt=

wurf gefammelt worben ftnb. Seijterer werbe bann

wieber in ber ©i^ung vom 3uli an ben Rational*
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Dieses zweite Schießen wurde bei feinem,

durchdringendem Regen unternommen nnd es ergaben sich

anf die Distanz von 1500 Fuß im Durchschnitt 70«/«

Scheiben- und 38/2°/. Mannstreffer. Die Gewinnenden

74 uud 43/2°/», die Verlierenden 66 und

32/2 "/<>.) Uebrigens fanden sich bei beiden Parteien
gute und weniger gute Schützen durch einander; zog

man von der ganzen Gesellschaft die bessere Hälfte
ab. so lieferte diese mehr als 70 °/„ Manns- und 90

°/o Scheibentreffer.

Jetzt mußte «la bolle" gespielt werden. Sie
erfolgte im Stand der Coulouvrenière bei Nacht, die

Scheiben waren durch Lokomotivlaternen erhellt, die

Distanz betrug diesmal 250 Schritt und es ergaben
sich 90 '!<, Scheiben- und 56 °/« Mannstreffer. Der
Sieg blieb mit 402 gegen 398 Punkten den letzten

Gewinnern.
Von Geldpreisen war bei allen diesen Schießen

keine Rede, man schoß nur um dcn point «"donneur,
und das Ganze krönte cin gemüthliches Souper von

Siegern und Besiegten, wie denn auch diese Uebungen

ohne allc Staatsunterstütznng gepflogen wnrden.

militärischen Verhandlungen der Bundes-

Versammlung.

Jannar°Sitzung 1863.

sOriginal-Korr.)

Nationalrath, l3. Januar. Letzten Dienstag
behandelte der schweiz. Nationalrath den Gesetzesentwurf

betreffend Vergütung der Einquartierung
und Verpflegung der Truppen. Ohne erhebliche

Diskussion wurde auf den Antrag des Berichterstatters
Oberst Ziegler die Anträge der Kommission

angenommen. Zn der Diskussion des Art. 184 stellte

Herr Treichler den Antrag, es soll für die

Einquartierungsentschädigung ein Klasscnsystem nach den

Ortschaften aufgestellt werden, d. b. es soll in den

Städten eine größere Entschädigung hezablt werden

als auf dem Lande. Der Antrag blieb aber in
Minderheit. Dagegen wnrde ein Antrag des Herrn
Nationalrath Von der Weid, Militärdirektor des Kantons

Freiburg, betreffend Einquartierung durchziehender

Truppen an die Kommission zur Prüfung
zurückgewiesen nnd diese brachte Mittwochs den 14.

Jan. folgenden Antrag, welcher mit großer Mehrheit
vom Nationalrath angenommen wurde. Derselbe lautet:

Die gleiche Entschädiguug wird dcn Gemeinden

verabfolgt, welche vorziehen, statt der Einquartierung
bei den Bürgern, die Truppen in Kasernen oder

andern geeignet erfundenen Lokalitäten unterzubringen.

In diesem Falle liegt ihnen die Verpflichtung ob, den

Soldaten gewohnte Kost (§. 176) Mittagsmahl.
Abendbrod und Frühstück zu verabfolgen. Ein
Gegenantrag des Herrn Nattonalrath Karlen, Militär¬

direktors von Bern, auf Streichung dieses Zusatzes,

weil überflüssig, wurde zurückgewiesen. Anläßlich
obiger Diskussion setzte Hr. Oberst Ziegler der

Versammlung die verschiedeuen Einqnartierungsarten
auseinander und sprach sich noch speziell für das

beigefügte Postulat aus, indem er die sofortige
Entschädigung der Einqnnrtiernng dnrch Ausstellung von
Gutscheinen in der Schweiz für ebenso leicht
ausführbar hält, als z. B. bei großen Truppenzusammenzüge«

in andern Staaten, von denen er beispielsweise

Württemberg anführte.

Bern, 16. Jan. Die beiden Räthe haben hinsichtlich

des Réglementes über den innern Dienst folgenden

Bericht und Antrag ihrer Kommissionen
angenommen:

Herr Präsident, HH. Nationalräthe!

Die mit der Prüfung des Entwurfes eines

Réglementes über den innern Dienst beauftragte Kommission

giebt sick anmit die Ebre, ihren diesfallsigen
Bericht ahzustatten.

Seit Ihrer letzten Session hat das eidgen.
Militärdepartement in Folge Ihrer Schlußnahme vom
19. Juli verschiedene Kantone, in denen noch

Unterrichtskurse stattzufinden hattcn, eingcladen, dcn

Entwurf eines Réglementes über den innern Dienst
probeweise in Anwendung zu bringen. Der Entwurf
wurde auch behufs Prüfung und Kenntnißgabe von
dem Ergebniß, mehreren Militärbeamten mitgetheilt,
fo dem Scharfschützeninstruktor, dem Oberfeldarzt,
dem Kriegskommissariat:c In Folge dieser

Verfügungen gingen eine Anzahl sachbezüglicher Berichte

ein, welche kritische Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge,

Abänderungen:c. enthielten und die Ihrer
Kommission nntcrbreitct wurden.

Nach diesen Vorarbeiten versammelte sich Ihre
Kommission im Monat Dezember in Bern nnd
berieth den Entwurf im Beisein des Vorstehers des

Militävdepartementes und der Herren Obersten Wieland

und Schwarz, welche als Sachverständige berufen

und mit Abgabe der von uus für nöthig erachteten

Aufschlüsse und Nachweise beauftragt worden

waren.

Dieses Verfahren erzielte eine Uebereinstimmung
der Kommission mit dem Herrn Vorsteher des

Militärdepartements und den Herren Experten über viele

Punkte und die Genehmigung der meisten Artikel;
jedoch über einige wichtige Punkte theilte sich dic

Kommission in eine Mehrheit und eine Minderheit
und es wurde daher vorgeschlagen, die Vornahme
des Entwurfes in den Räthen zu verschieben und
dieselben vielmehr sammt den aus den Kommissionsberathungen

hervorgegangenen Abänderungen einer neuen

Erprobung zu unterwerfen.

Einstimmig wurde dann anch diese Vertagung von
der Kommission angenommen in der Ueberzeugung,
daß diese nur ersprießlich sein kann nnd daß eine

solche Schlußnahme dazu dienen werde, die Reihe von

Erfahrungen zu vervollständigen, die über den

Entwurf gesammelt worden stnd. Letzterer werde dann

wieder in der Sitzung vom Juli an den National-
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ratb (unb ©tänberatb) gelangen lammt ben ©rgeb=
niffen ber auf ben »erfdiebenen 2ßaffenpläfcen neu
anzuftettenben Veobadtungcn über beit 3nbalt beS

©ntwurfS fowobl, als ber KommifftonSvorl'dläge.

Semzufolge glaubt bie Kominiffton in Ueberein=

ftimmung mit bem eibgen. Wtlitärbepartement 3bnen
Sit folgenbe ©d)!ußnat)mc vorfeblagen gu fotten:

©inftweilen auf ben ©egenftanb nidt eingutreten,
unb bie Vcratbting barüber bis zur orbentlicben ©i=
fcung int 3uli z» vertagen, mit ber ©inlabung an
ben VunbeSratb, bie proviforifde Anwenbung beS ©nt=
WttrfS eineS Reglements über ben innern Sienft bei
ben eibgen. Wilitärfurfen, weide noch vor ber Vun=
beSverfammlung ftattftnben werben, aud) ferner an=
Zitwenben.

Vern, ben 12. 3anuar 1863.

gür bie Kommiffton beS RationalratbS:

VontemS.

Rationalratb. Vern, 19. 3an. 3m Ratio*
nalratb faut beute bie wichtige grage einer neuen

AuSrüftung ber Sßferbe beS VttnbeSbeereS zur Ve=

baublung. Herr Oberft Vernolb war Verfdterftat*
ter unb grünbete feinen Rapport auf bie Votfdaft
beS VunbeSratbeS.

Sie Kommiffton beantragt entgegen bem Vorfcblag
beS VunbeSratbeS Veibcbattung beS WantelfadeS unb

neue Verfucbe mit ber Sßadtafde (saecoches). Sie
^>fp. Vogel unb ©tämpfli fpreden für Veibebaltung
beS WantelfadeS unb gegen neue Verfude. Vogel
bemerft, biefe $atftafd)en feien »on Algier zu unS

herüber gefommen; bort mögen fte paffenb fein zum
©inpaden ber leichten Vefteibung, wie Swildbofen
u. bgl.; allein für unfere förmliden Kleiber^ unb

^u^magagine ber Reiter fei ber Wantelfad vortbeit=
bafter als bie Sßatftafden, weide, wenn fcbledt ge=

padt, baS Sßferb nod) mehr belaften als ber Wan=
tetfad unb beim Wanöver hinberlich feien. Herr
©tämpfli äußert entgegen bem Vorfdtag beS Vun=
beSratbcS auf ©infübrung ber ^ßadtafden feine pcr=

fönlide Anftdt zu ©unften beS WantelfadeS unb

gegen ©infübrung einer Retterung, weide noeb nidt
hinlänglich erprobt fei. Sie Haupttenbenz ber neuen
Wilitärreformen feien Vereinfadung beS ©ewidteS,
beS UnterhaltenS unb ber Koften ber Vewaffnung
unb AuSrüftung unb baS fönne aud) beim Wantel=
fad nod erreicht werben.

Vei ber Abftimmung wirb ber Antrag ber Kom=

miffton auf neue Verfude mit ben ^adtafdeu ver=
worfen unb ber Wantelfad beibehalten. Veim Art.
2 ftettt Herr Oberft gogliarbi ben Antrag auf ©in=

führung beS RevoloerS, bleibt aber in Winberbeit;
ferner wirb nad bem Antrag ber KommifftonSmin=
berbeit unb auf bie Vefürwortung ber Herren Vogel
unb Karlen ber. bisherige Saum »on fdwarzen Selber

beibcbalten entgegen bem Antrag beS VunbeSra=
tbeS für brauneS Seber. AIS ©rünbe bagegen würbe

geltenb getnadt bie notbwenbige golge, baß beim

braunen Seber feine Uniformität möglich fei. Auf
ben Antrag beS Herrn Karlen wirb zum Art. 5 ein

britteS Semma aufgenommen, latttenb: ,/Sie Refru¬

ten follen nad ben Vorfdrtftcn biefeS ©efcfceS
ausgelüftet werben." Veim Art. 6 will Herr Karlen
bem Vunb nur ein Aufftd)tSred)t über bie Untformü
tat ber neuen Anfdaffttngen einräumen, bingegen
bie- Kantone nidt zwingen, bie Anfdaffitngen au
Sud) unb ©attelböde »om Vunb zu begieben. Sieg=
ler ift ebenfalls bagegen, wenn man ben ginger gebe,
fo werbe man fpäter bie ganze Hanb wollen; man würbe
bazu fommen, baß ber Vunb ein Wonopol fdaffte
für einzelne Sudfabrifen unb bie Konfurrenz befei=

tigte, fo baß bte Kantone unter Umftänben aud)
fd)led)te Süder gut begabten müßten. Ser Swang
in fotdjen Singen muffe gur Sentralifation führen.
Vonmatt ftebt nidt ein, wie man bier bie Kantonal=
fouoeränetät eine Rolle fpielen laffen will, ©ine
bloße Kontrolle gebe feine ©ewäbr, ba^ bie Arbeit
fotib unb fonform mit ben Wobetten ausgeführt wer=
ben. Ser Antrag beS Herrn Karten wirb mit gro=
ßer Webrbeit angenommen.

SaS ©efefc felber werben wir mittbeiten, nadbem
eS auS ber Vcratbung ber beiben Rätbe ber»orge=

gangen fein wirb.
(gortfefcung folgt.)

25ern. 5tteuefie6* Ser Rationalratb bat nach

gweitägiger Matte ftcb in ber Kaliberfrage mit 72

©timmen gegen 12 für baS 3ägergeWebr=KaIiber als

©inbeitSfaliber auSgefprocbeu. SOBir werben bie Se=

hatten in ber näd)ften Rummer auSfübrlid) mit=

tbeilen.

In der Kunstverlagshandlung von RudolfLang
in Basel ist soeben erschienen:

Costumes de FArmße federale
suisse.

Colorirt ä Fr. 10 per Blatt.
Schwarz ä « 6 „ „

Indem ich die verehrl. Herren Offiziere
insbesondere und den schweizerischen Militärstand
im Allgemeinen auf dieses sehr schön und cor-
rect ausgeführte Blatt aufmerksam mache,
verbleibe ich hochachtungsvollst

Eubolf fang.

«erlag tum g. A. SnxftyauS in Seipgtg.

Cfbrbnd) trer ©eaträfie.
Rad) bem gegenwärtigen Suftanbe ber SBiffenfcbaft

für gelbmeffer, WilitärS unb Arditeften bearbeitet

»on Dr. ^flcflk ^»euffl.
Wit ungefähr 500 in ben Seyt etngebrudten giguren in

Hotzfcfynitt.

8. ©eb 3 Sbtr. 20 Rgr.
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nuli <nnc Ständerath) gelangen sammt den Ergebnissen

dcr auf dcn vcrschicdcncn Waffenplätze,, neu
anzustellenden Beobachtungen über de» Inhalt des

Entwurfs fowohl, als dcr Kvminissionsvorschlägc.

Demzufolge glaubt dic Kommifsion iu
Uebereinstimmung mit dem eidgen. Militärdepartement Ihnen
Tit folgende Schlußnahme vorschlagen zn sollen:

Einstweilen anf dcn Gegenstand nicht einzutreten,
und die Berathung darüber bis zur ordentlichen
Sitzung im Juli zu vertage«, mit der Einladung an
den Buudcsratb, die provisorische Anwendung des

Entwurfs eines Reglements über dcn inncrn Dienst bei
dcn eidgen. Militärknrsen, welche noch vor der

Bundesversammlung stattfinden werden, auch ferner
anzuwenden.

Bern, den l2. Zannar 1863.

Für die Kommission des Nationalraths:
Bontems.

Nationalrath. Bern, 19. Jan. Im
Nationalrath kam heute die wichtige Frage einer neuen

Ausrüstung der Pferde des Buudesheeres zur Bc-
haudluug. Herr Oberst Bernold war Berichterstatter

und gründete seinen Rapport auf die Botschaft
des Bundesrathes.

Die Kommission beantragt entgegen dem Vorschlag
des Bundesrathes Beibehaltung des Mantelsackes und

neue Versuche mit der Packtasche (saoooobes). Die
HH. Vogel und Stämpfii sprechen für Beibehaltung
des Mantelsackcs und gegen neue Versuche. Vogel
bemerkt, diese Packtaschen seien von Algier zn uns
herüber gekommen; dort mögen sie passend sein zum
Einpacken der leichten Bekleidung, wie Zwilchhosen

u. dg!.; allein für unsere förmlichen Kleider- und

Putzmagazinr der Rciter fei der Mantelsack vortheilhafter

als die Packtaschen, welche, wenn schleckt

gepackt, das Pfcrd noch mehr belasten als der Man-
telsnck und beim Manöver hinderlich seien. Herr
Stämpfii äußert entgegen dem Vorschlag des

Bundesrathes auf Einführuug der Packtaschen seine

persönliche Ansicht zu Gunsten des Mantelsackes und

gegen Einführung einer Neuerung, welche noch nicht

hinlänglich erprobt fei. Die Haupttendcnz der neuen
Militärreformen feien Vereinfachung des Gewichtes,
des Unterhalteus und der Kosten der Bewaffnung
und Ausrüstung und das könne auch beim Mantelsack

noch erreicht werden.

Bei der Abstimmung wird der Antrag der
Kommission auf neue Versuche mit den Packtaschen
verworfen und der Mantelfack beibehalten. Beim Art.
2 stellt Herr Oberst Fogliardi den Antrag auf
Einführung des Revolvers, bleibt aber in Minderheit;
ferner wird nach dem Antrag der Kommissionsminderheit

und anf die Befürwortung der Herren Vogel
und Karlen der bisherige Zanm von schwarzen Leder

beibehalten entgegen dem Antrag des Bundesrathes

für braunes Leder. Als Gründe dagegen wurde

geltend gemacht die nothwendige Folge, daß beim

braunen Leder keine Uniformität möglich sei. Auf
deu Antrag des Herrn Karlen wird zum Art. 5 ein

drittes Lemma aufgenommen, lantend: „Die Rekrn¬

ten sollen nach den Vorschriften dieses Gesetzes
ausgerüstet werdeu." Beim Art. 6 will Herr Karlen
dem Vnnd nur eiu AufsichtSrccht über die Uniformität

der neuen Anschaffungen einräume,,, hiugegen
die- Kantonc nicht zwingen, die Anschaffungen au
Tuch und Sattclböcke vom Bund zu beziehen. Ziegler

ist ebenfalls dagegen, wenn man dcn Finger gebe,
so werde man fpäter die ganze Hand wollen; man würde
dazu kommen, daß der Bund ein Monopol schaffte

für einzelne Tuchfabriken und die Konkurrenz beseitigte,

so daß dte Kautone unter Umständen auch

schlechte Tücher gut bezahlen müßten. Der Zwang
in solchen Dingen müsse zur Zentralisation führen.
Vonmatt steht nicht ein, wie man hier die Kantonal-
souvcränetät eine Rolle spielen lassen will. Eine
bloße Kontrolle gebe keine Gewähr, daß die Arbeit
solid und konform mit den Modellen ausgeführt werden.

Der Antrag des Herrn Karlen wird mit großer

Mehrheit angenommen.
Das Gesetz selber werden wir mittheilen, nachdem

es aus der Berathung der beiden Rätbe hervorgegangen

sein wird.
(Fortsetzung folgt.)

Bern. NeuefteS. Der Nationalrath hat nach

zweitägiger Debatte sich in der Kaliberfrage mit 72

Stimmen gegen 12 für das Jägergewehr-Kaliber als

Einheitskaliber ausgesprochen. Wir werden die

Debatten in der nächsten Nummer ausführlich
mittheilen.

In àer XunstverlsSsbanàlung von IKuck«ILQ»i»s
in V»s«I ist soeben ersobieoen:

Oostumes àe I'^rmöe teckerale
suisse.

Colorii t à k>. 1V per ölatt.
8eb^vai'2 s 6 „ „

luàsm lek àie vsrebrl. Herren 0kti«iers ins-
besondere unà tien sokvvei^erisoden Nilitârstanà
im ^llASmeinen suk «liess« sebr sekön unà cor-
reet ausSstudrte Llstt aufmerksam maobe, ver-
bleibe ieb KoobaoKtunSsvollst

Rudolf Lang.
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